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Bericht, 

des Rechnungshofausschusses 

über den vom Rechnungshof vorgelegten Bun­
desrechnungsabschluß für das Jahr 1985 (111-1 

der Beilagen) 

Der Rechnungshof hat dem Nationalrat gemäß 
Art. 121 Abs.2 Bundes-Verfassungsgesetz und 
gemäß § 9 Abs. 1 Rechnungshofgesetz 1948 den 
von ihm verfaßten Bundesrechnungsabschluß für 
aas Jahr 1985 zur verfassungsmäßigen Behandlung 
vorgelegt. Zugleich wurde auch gemäß § 9 Abs. 2 
Rechnungshofgesetz 1948 ein Nachweis über den 
Stand der Bundesschulden vorgelegt. Der Bundes­
rec?nungsabschluß. enthält die V oranschlagsver­
gle!chsrechnung, die Anlehensabrechnung, die Jah­
resbestandsrechnung und die Jahreserfolgsrech­
nung des Bundes. Die Bilanzen und die Gewinn­
und Verlustiechnungen der betriebsähnlichen Ein­
richtungen und der Bundesbetriebe, die Abschluß­
rechnungen vom Bund verwalteter Rechtsträger 
und Massafonds sowie ein Nachweis der Bundes­
haftungen sind gesondert ausgewiesen. Die Prü­
fung der Jahresrechnungen umfaßt die Feststellung 
der formalen und rechnerischen Richtigkeit sowie 
die Einhaltung der haushaltsrechtlichen Vorschrif­
te? bei der Vollziehung des Bundesfinanzgesetzes. 
.oIe Voranschlagsvergleichsrechnung entspricht in 
Ihrer Form einerseits der im Bundesvoranschlag 
festgelegten Gliederung und andererseits den für 
die Verrechnung festgelegten Phasen. Sie hat alle 
rechtlich und wirtschaftlich bedeutsamen Vorgänge 
von der Genehmigung bis zur Verwirklichung der 
Einnahmen und Ausgaben festzuhalten. Kurz 
gesagt, sie spiegelt den Budgetvollzug wider. Die 
Jahresbestandsrechnung ist grundsätzlich einer 
Bilanz nachgebildet; die Jahreserfolgsrechnung 
grundsätzlich einer Gewinn- und Verlustrechnung. 

Gemäß Art. III Abs. 4 Bundesfinanzgesetz 1985 
ist dem Bundesvoranschlag für das Finanzjahr 1985 
eine erwartete nominelleWachstumsrate der öster­
reichischen Wirtschaft von 7 vH zugrunde gelegt 
worden. Nach den vorläufigen Etgebnissender 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung erreichte 

das Bruttb-Inlandsprodukt im Jahre 1985 einen 
Wert von 1 366,6 Milliarden Schilling. Damit stieg 
das Brutto-Inlandsprodukt gegenüber dem Vorjah­
reswert von 1 285,2 Milliarden Schilling (revidier­
ter Wert) um nominell 6,3 vH. Im Vorjahr betrug 
die Zuwachsrate 6,9 vH. Mit den Preisen des Jah­
res 1976, also nach Ausschaltung der eingetretenen 
Geldwertminderung, wuchs das Brutto-Inlandspro­
dukt im Jahre 1985 real um 3,0 vH gegenüber einer 
Steigerung von 2,0 vH im Jahre 1984. Der im Jahre 
1983 beginnende Aufschwung der österreichischen 
Volkswirtschaft setzte sich somit bis in das Jahr 
1985 fort. Von den gesamtwirtschaftlichen Zielset­
zungen (Wachstum, Preis stabilität, Beschäftigung, 
außenwirtschaftliches Gleichgewicht, Einkommens­
verteilung) konnten bei drei Zielgrößen im Jahre 
1985 gegenüber dem Vorjahr Verbesserungen 
erzielt werden, nämlich wie erwähnt bei der 
Wachstumsrate des realen Brutto-Inlandsprodukts, 
bei der Inflationsrate, gemessen am Verbraucher-, 
preisindex (3,2 gegenüber 5,6 vH), und bei der Lei­
stungsbilanz (-2,0 gegenüber -3,9 Milliarden 
Schilling). Die Arbeitslosenrate ist von 4,5 (1984)' 
auf 4,8 vH (1985) gestiegen, der Anteil der Brutto­
Entgelte für unselbständige Arbeit am Volksein­
kommen ("Lohnquote") blieb nahezu unverändert 
(71,9 gegenüber 71,5 vH). Die Anzahl der unselb­
ständig Beschäftigten stieg im Jahre 1985 um 
0,6 vH; im Vorjahr betrug die Zuwachsrate 0,4 vH. 

Für Rechnung aller finanzgesetzlichen Ansätze 
wurden im Finanzjahr 1985 464673 Millionen 
Schilling - einschließlich der Ausgaben für die Til­
gung der Finanzschuld ausgegeben und 
372 895 Millionen Schilling eingenommen. Der 
Gesamtgebarungsabgang betrug daher 91 778 Mil­
lionen Schilling. Die bewilligte Ausgabensumme 
wurde somit um insgesamt 1 138 Millionen Schil­
ling und die veranschlagte Einnahmenssumme um' 
insgesamt 3 701 Millionen Schilling überschritten. 

Der Gesamtgebarungsabgang unterschritt somit 
den im Art. I Abs. 1 Bundesfinanzgesetz 1985 
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ursprünglich angenommenen Betrag um 2 563 Mil­
lionen Schilling. Der Gesamtgebarungsabgang 
gemäß Art. lAbs. 1 und 2 Bundesfinanzgtsetz 1985 
war in Verbindung mit den Ermächtigungen gemäß 
Art. III Abs. 1 bis 4 durch Erlöse aus Schuldaufnah­
men zu bedecken. Mit den vom Nationalrat 
beschlossenen Änderungen des Bundesfinanzgeset­
zes 1985 wurden für verschiedene Maßnahmen 
Überschreitungen bestimmter Ausgabenansätze, 
deren Bedeckung durch Ausgabenrückstellungen, 
Mehreinnahmen und Rücklagenentnahmen bei 
genau bezeichneten Ansätzen erfolgte, genehmigt. 
Die für das neugeschaffene Umweltamt eröffneten 
Ansätze samt Überschreitungsermächtigung von 
224,8 Millionen Schilling sahen eine allgemeine 
Bedeckung durch Mehreinnahmen oder Ausgaben­
rückstellungen in gleicher Höhe vor. Bei der im 
Zusammenhang mit der 8. Schulorganisationsge­
setznovelle beschlossenen Überschreitungsermäch­
tigung von 70 Millionen Schilling fehlte allerdings 
eine ausdrückliche Bedeckungsvorschrift. Die 
damit verbundene stilL~chweigende Erweiterung 
des .im Bundesfinanzgesetz 1985 festgelegten Kre­
ditermächtigungsrahmens mußte aber wegen der 
günstigen Einnahmenentwicklung nicht in 
Anspruch genommen werden. Die Überschreitung 
der diesbezüglichen Ansätze wurde im Rahmen der 
Ermächtigungsbestimmungen des Art. V Bundesfi­
nantgesetz 1985 bedeckt. Die Höhe des im Art. I 
Abs. 1 Bundesfinanzgesetz 1985 bewilligten 
Gesamtgebarungsabganges von 94 341 Millionen 
Schilling wurde somit im Finanzjahr 1985 nicht 
überschritten. Der schließliche Gesamtgebarungs-

Ing. Ressel 

Berichterstatter 

abgang von 91778 Millionen Schilling war damit 
haushaltsrechtlich gedeckt. ~ 

Der Rechnungshofausschuß hat den Bundesrech­
nungsabschhiß 1985 in seiner Sitzung vom 7. Mai 
1987 in Verhandlung gezogen. An der Debatte 
beteiligten sich außer dem Berichterstatter die 
Abgeordneten Lu ß man n, Dr. Helene Par­
ti k - P abI e, Dr. Mag. H ö c h t I, Pos c h, 
Dipl.-Ing. F I i c k er, Dr. Fe urs t ein, 
Dr. No w 0 t n y, Dr. E t t m a y e r, Hub er, 
Sei d i n ger, Bur g s t a II e r, Ren n e r, 
S c heu c her und Keil e r sowie der Ausschuß­
obmann. Die Bundesminister G r a f, Dr. Li c hai 
und Dr. Marilies F I e m m i n g sowie Staatssekre­
tär Dr. D i t z und &r Präsident des Rechnungsho­
fes Dr. B r 0 e s i g k e nahmen zu den im Verlauf 
der Debatte aufgeworfenen Fragen Stellung. 

Auf Grund eines Antrages des Berichterstatters 
beschloß der Ausschuß mit Stimmenmehrheit, dem 
Hohen Haus die Genehmigung des vom Rech­
nungshof vorgelegten Bundesrechnungsabschlusses 
für das Jahr 1985 im Sinne des Art. 42 Abs. 5 B-VG 
in der Form eines entsprechenden Gesetzesbe-
schlusses zu empfehlen. ' 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Rech­
nungshofausschuß somit den An t rag, der Natio-
nalrat wolle dem a n g e s chI 0 s sen e n • '. 
G e set zen t w u r f die verfassungsmäßige' • 
Zustimmung erteilen. 

Wien, 198705 07 

Wahl 

Obmann 

Bundesgesetz vom xxxxx 1987 über die 
Genehmigung des Bundesrechnungsabschlus­

ses für 1985 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Dem vom Rechnungshof dem Nationalrat vorge­
legten Bundesrechnungsabschluß für das Jahr 1985 
wird die Genehmigung erteilt. 
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